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 Zusammenfassung 
Die Gemeinde Aying beabsichtigt im Ortsteil Dürrnhaar die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 34 „Dürrnhaar, östlich der Kirchfeldstraße“. Der Geltungsbereich soll 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. In einem Abstand von 
ca. 110 m befindet sich in nordöstlicher Richtung ein aktiver landwirtschaftlicher 
Betrieb mit Rinderhaltung (südl. der Egmatinger Straße/östlich des Furter Feldes).  

Da der geplante Geltungsbereich näher an das Betriebsgelände des landwirtschaft-
lichen Betriebes heranrückt, ist im Zusammenhang mit dem Bauleitverfahren zu 
prüfen, ob an der geplanten Wohnbebauung mit dem Auftreten von erheblichen Be-
lästigungen durch Gerüche aus der rechtlich zulässigen Tierhaltung zu rechnen ist 
bzw. ob der landwirtschaftliche Betrieb in unzulässiger Weise in seiner Entwicklung 
eingeschränkt wird. 

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Die geplanten Bauflächen innerhalb des Geltungsbereiches liegen in einem Be-
reich, in dem mit dem Auftreten von Geruchswahrnehmungen der angrenzen-
den Tierhaltung zu rechnen ist. 

- Innerhalb der für eine Bebauung vorgesehenen Baugrenzen werden durch die 
bestehende Rinderhaltung Wahrnehmungshäufigkeiten von 0,03 (3 % der 
Jahresstunden) bis maximal 0,06 (6 % der Jahresstunden) prognostiziert.  

- Unter Berücksichtigung einer betrieblichen Erweiterung werden innerhalb der für 
eine Bebauung vorgesehenen Baugrenzen Wahrnehmungshäufigkeiten von 
0,04 (4 % der Jahresstunden) bis maximal 0,08 (8 % der Jahresstunden) prog-
nostiziert.  

- Die Beurteilungswerte der GIRL für Allgemeine Wohngebiete von bis zu 0,10 
(10 % der Jahresstunden) bzw. für Allgemeine Wohngebiete im Übergang zum 
Dorfgebiet von bis zu 0,15 (15 % der Jahresstunden) werden eingehalten. 

- Durch das Heranrücken der Wohnbebauung kann eine Einschränkung der Ent-
wicklungsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs nicht vollkommen ausge-
schlossen werden.  

- Da aber der zulässige Beurteilungswert für Allgemeine Wohngebiete im Über-
gang zum Dorfgebiet von bis zu 0,15 (15 % der Jahresstunden) maximal zur 
Hälfte ausgeschöpft wird, wird die Entwicklungsfähigkeit des landwirtschaft-
lichen Betriebs durch den Bebauungsplan Nr. 34 nicht in unzulässiger Weise 
eingeschränkt. 

Aus gutachtlicher Sicht kann der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 34 „Dürrnhaar, 
östlich der Kirchfeldstraße“ zugestimmt werden. 

 

 
Dipl.-Ing. Eduard Wensauer 
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2 Situation und Aufgabenstellung 
Die Gemeinde Aying beabsichtigt im Ortsteil Dürrnhaar die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 34 „Dürrnhaar, östlich der Kirchfeldstraße“. Der Geltungsbereich soll 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. In einem Abstand von 
ca. 110 m befindet sich in nordöstlicher Richtung ein aktiver landwirtschaftlicher 
Betrieb mit Rinderhaltung (südl. der Egmatinger Straße/östlich des Furter Feldes).  

Da der geplante Geltungsbereich näher an das Betriebsgelände des landwirtschaft-
lichen Betriebes heranrückt, ist im Zusammenhang mit dem Bauleitverfahren zu prü-
fen, ob an der geplanten Wohnbebauung mit dem Auftreten von erheblichen Belästi-
gungen durch Gerüche aus der rechtlich zulässigen Tierhaltung zu rechnen ist bzw. ob 
der landwirtschaftliche Betrieb in unzulässiger Weise in seiner Entwicklung einge-
schränkt wird. 

Dazu ist eine Ausbreitungsrechnung gemäß Anhang 3 der TA Luft bzw. VDI 3945 
Bl. 3 zur Ermittlung der Zusatzbelastung durchzuführen. Die Bewertung der Ge-
ruchsimmissionen erfolgt anhand der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL). 
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3 Beurteilungsgrundlagen 
Zur Beurteilung des Schutzes vor erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nach-
teilen durch Gerüche kann auf die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) [1] zurückge-
griffen werden. Diese ist in Bayern zwar nicht rechtskräftig umgesetzt, wird aber 
mangels anderer Beurteilungsmaßstäbe regelmäßig zur Bewertung von Geruchsim-
missionen herangezogen. Im Gegensatz zu Abstandsdiagrammen nach TA Luft wer-
den in der GIRL Immissionswerte festgesetzt.  

Im Regelfall sind Gerüche, die nach ihrer Herkunft zweifelsfrei aus Anlagen erkenn-
bar sind, dann als erhebliche Belästigung zu werten, wenn je nach Nutzung bestimm-
te Immissionswerte – angegeben als relative Häufigkeiten von Geruchsimmissionen - 
nicht überschritten werden.  

Gemäß Nr. 3.1 der Geruchsimmissions-Richtlinie sind von Anlagen herrührende Ge-
ruchsimmissionen dann als erhebliche Belästigung zu werten, wenn die Gesamtbe-
lastung die in nachfolgender Tabelle 1 aufgeführten Immissionswerte überschreitet.  

(Wohn-)Nutzungen im Außenbereich sind mit einem immissionsschutzrechtlich ge-
ringeren Schutzanspruch verbunden. Hier ist im Einzelfall ein Beurteilungswert von 
bis zu 0,25 (= 25 % der Jahresstunden) heranzuziehen. Gemäß Auslegungshinwei-
sen zu Nr. 3.1 der GIRL sind im Übergang vom Außenbereich zu Dorfgebieten 
(IW = 0,15) in begründeten Einzelfällen Zwischenwerte bis zu 0,20 am Rand des 
Dorfgebietes möglich. 

Ferner kann nach Nr. 11.1 der Zweifelsfragen der GIRL [2] im Übergangsbereich von 
zwei unterschiedlichen Gebietskategorien nach BauNVO die Bildung bzw. Anwen-
dung von Immissions-Zwischenwerten (bei einem Wohngebiet bis zu 15 %) erfolgen. 

Im vorliegenden Fall wird daher für das geplante Allgemeine Wohngebiet im Über-
gang zum Dorfgebiet ein Beurteilungswert von bis zu 0,15 (15 % der Jahresstunden) 
für die Beurteilung herangezogen. Da es sich bei dem landwirtschaftlichen Betrieb 
um eine baurechtlich genehmigungsbedürftige Anlage handelt, ist bei Anwendung 
der Immissionswerte der GIRL zudem eine Einzelfallprüfung erforderlich, da aufgrund 
der Örtsüblichkeit ggf. höhere Geruchsimmissionen toleriert werden könnten. 

Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstun-
den als Anteil an den Jahresstunden. Die Immissionswerte für das Wohngebiet und 
den Außenbereich gelten speziell für den landwirtschaftlichen Bereich in Verbindung 
mit den in Tabelle 2 genannten tierartspezifischen Geruchsqualitäten. 

Nach mündlicher Mitteilung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt [13] und 
nach [14] sind in Bayern Pferde und auch alle Rinderarten, außer Mastkälber1, mit 
dem Gewichtungsfaktor 0,4 zu beurteilen. 

                                                
1 Gemeint ist hiermit die Aufzucht von Milchmastkälbern mit Milch und Milchnebenprodukten 

bzw. Kälbermastmilch. 
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Tabelle 1.  Immissionswerte der Geruchsimmissions-Richtlinie [1]. 

Wohn- 
/Mischgebiete 

Gewerbe- 
/Industriegebiete 

Dorfgebiete 

0,10 (10 %) 0,15 (15 %) 0,15 (15 %) 

 

Tabelle 2.  In Bayern geltende Gewichtungsfaktoren für einzelne Tierarten nach [1] und [14]. 

Tierartspezifische Geruchsqualität Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 
(Puten, Masthähnchen) 1,5 

Mastschweine, Sauen 

(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mast-
schweinen bzw. unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende 
Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 
(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese 
zur Geruchsbelastung nur unwesentlich beitragen) 

0,4  

Pferdehaltung 0,4 

 
Geruchsqualitäten, die nicht in Tabelle 2 enthalten sind, erhalten den Gewichtungs-
faktor f = 1. 

Um die belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen, die anschließend mit 
den Immissionswerten nach Tabelle 1 zu vergleichen ist, ist im Falle von Tierhal-
tungsanlagen die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt zu multiplizieren: 

 gesamtb fIGIG ×=  (1) 

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel 

 )...(
)...(

1
2211

21
gesamt nn

n

fHfHfH
HHH

f ×++×+××







+++

=  (2) 

zu berechnen. 

n(r2, r - H1) 
H3 = min(r3, r - H1 - H2) 
H4 = min(r4, r - H1 - H2 - H3) 
mit 
r =  die Geruchstundenhäufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete 

Geruchshäufigkeit, 
r1 =   die Geruchstundenhäufigkeit für die Tierart Mastgeflügel, 
r2 =   die Geruchstundenhäufigkeit ohne Wichtung,  
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r3 =   die Geruchstundenhäufigkeit für die Tierart Mastschweine/Sauen, 
r4 =   die Geruchstundenhäufigkeit für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren, 
und 
f1  =   der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastgeflügel nach Tabelle 2, 
f2  =   der Gewichtungsfaktor 1(für Tiere ohne Gewichtungsfaktor) nach Tabelle 2,  
f3  =   der Gewichtungsfaktor für die Tierart Mastschweine/Sauen nach Tabelle 2, 
f4  =  der Gewichtungsfaktor für die Tierart Milchkühe mit Jungtieren nach Tabelle 2, 
 zu bestimmen. 
 
Wohnhäuser benachbarter Tierhaltungsanlagen sind nach den Vorgaben der GIRL 
nicht in die Betrachtung einzubeziehen, wenn die Betriebe die gleichen Tierarten hal-
ten. 
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4 Örtliche Situation 
Die Gemeinde Aying beabsichtigt im südlichen Teil des Siedlungsgebiets von Dürrn-
haar die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen. Hierzu soll die Fl. Nr. 1892/20 der 
Gemarkung Peis als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Westlich 
des geplanten Geltungsbereichs grenzt die bestehende Wohnnutzung unmittelbar an 
den Geltungsbereich an. Im Norden, Westen und Süden schließen sich landwirt-
schaftliche Nutzflächen an den Bebauungsplan an. 

In einem Abstand von ca. 110 m befindet sich nordwestlich des geplanten Geltungs-
bereichs auf der Fl. Nr. 2010 der Gemarkung Peis die Hofstelle eines landwirtschaft-
lichen Betriebes. 

Der Geltungsbereich liegt auf einer geodätischen Höhe von ca. 600 m ü. NN. Nach 
Süden hin steigt das Gelände weiträumig leicht auf bis zu ca. 630 m ü. NN an (Ho-
foldinger Forst), während es nach Norden weiträumig leicht auf ca. 580 m ü. NN ab-
fällt (Siegertsbrunn). 

Allgemein ist die Umgebung um den Geltungsbereich durch Flächen landwirtschaft-
licher Nutzung und die Siedlungsflächen von Dürrhaar geprägt. In einem Radius von 
500 m bis 1 km sind, mit Ausnahme der westlichen Richtung, größere und auch zu-
sammenhängende bewaldete Flächen auszumachen. 

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus der topografischen Karte. 
Sie gibt einen Überblick über die räumliche Lage des Geltungsbereichs sowie die 
Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes. In Abbildung 2 ist der geplante Gel-
tungsbereich und die Lage der geplanten Baufelder dargestellt. 
 

 
Abbildung 1.  Ausschnitt aus der topografischen Karte in Dürrhaar; Lage des geplanten Gel-
tungsbereichs blau sowie des landwirtschaftlichen Betriebes rot markiert.  
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Abbildung 2.  Auszug aus der digitalen Flutkarte mit Darstellung des Bebauungsplan (Stand 
27.11.2018 [18]). 

  



   

 M149355/01 WNS/WG  
 05. August 2019  Seite 10 

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 \\
S-

m
uc

-fs
01

\a
lle

fir
m

en
\M

\P
ro

j\1
49

\M
14

93
55

\M
14

93
55

_0
1_

Be
r_

1D
.D

O
C

X:
05

. 0
8.

 2
01

9 

5 Anlagen und Verfahrensbeschreibung 
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist die Betrachtung des landwirtschaft-
lichen Betriebes auf der Fl. Nr. 2010 der Gemarkung Peis erforderlich. Bei diesem 
Betrieb wurde im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung am 
22.03.2019 eine Ortseinsicht durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen Dokumenta-
tion wurde auf eine erneute Ortseinsicht für die Geruchsimmissionsprognose ver-
zichtet. Detailfragen zum Betrieb wurden telefonisch mit dem Betreiber geklärt. 

Bei dem zu betrachtenden landwirtschaftlichen Betrieb auf der Fl. Nr. 2010 (Gemar-
kung Peis) handelt es sich um einen Milchviehbetrieb mit eigener Nachzucht. Der auf 
dem Betrieb derzeit vorhandene Tierbestand beträgt ca. 100 Tiere, dies entspricht 
einer Tiermasse von ca. 88 GV [18].  

Die Unterbringung der Tiere erfolgt derzeit in zwei getrennten Stallungen. Während 
das Milchvieh (60 Stück) und die Kälber (15 Stück) in einer Stallung am südöstlichen 
Rand der Hoffläche untergebracht sind, wird das Jungvieh in einer Stallung im nörd-
lichen Bereich der Hofstelle gehalten. Die Haltung der Tiere erfolgt überwiegend im 
Flüssigmistverfahren und zum Teil (Kälber; Jungvieh) auf Stroh. Der anfallende Flüs-
sigmist wird in einer geschlossenen (betongedeckten) Güllegrube gelagert. Auf 
einem Teil dieser Betondecke wird der anfallende Festmist gelagert. 

Die Futtermittellagerung auf der Hofstelle erfolgt in fünf Fahrsilos, wobei im Regelfall 
das größte Fahrsilo (an der Westgrenze der Hofstelle) für die Lagerung von Maissila-
ge und die restlichen Fahrsilos für die Lagerung von Grassilage genutzt werden. 
Durch die getrennte Lagerung der Silage sind ganzjährig mindestens zwei Fahrsilo-
kammern geöffnet (1 x Maissilage und 1 x Grassilage). 

Von Seiten des Betreibers wurden im Zuge der Grundlagenermittlung Angaben zu 
einer möglichen betrieblichen Erweiterung gemacht. Diese mögliche Erweiterung 
sieht vor, dass der bestehende Milchviehstall nach Osten erweitert wird und diese Er-
weiterung der Unterbringung des Jungviehs dient. Die Haltung von Tieren im nörd-
lichen Stall würde in diesem Zuge aufgegeben. Ebenso bestehen die Überlegungen, 
den Milchviehstall an der West-, Süd- und Ostseite um Laufhofflächen zu erweitern. 
Im Bereich der Futtermittellagerung sollen die beiden bestehenden Fahrsilokammern 
im Bereich der Güllegrube um eine dritte Kammer erweitert werden. Die nördlich des 
Milchviehstalles vorhandenen drei kleineren Fahrsilokammern würde in diesem Fall 
nicht mehr für die Lagerung von Silage genutzt.  

Nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über die vorhandene Hofstelle. 
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Abbildung 3.  Lageplan der bestehenden Hofstelle; Stallungen blau, Silagelagerung orange 
und Festmistlagerung grün umrandet. 
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6 Emissionen und Ableitbedingungen 
6.1 Kurzbeschreibung der Anlage 

Eine allgemeine Beschreibung des landwirtschaftlichen Betriebs ist Kap. 5 zu ent-
nehmen. 

Mit der Freisetzung von Geruchsemissionen ist im Bestand aus dem Bereich der 
Stallungen sowie aus der Silage- und Festmistlagerung zu rechnen. Die Entlüftung 
des Milchviehstalles erfolgt diffus über eine Trauf-Firstlüftung sowie Öffnungen an 
den Giebelseiten. Die Entlüftung der Jungviehstallung erfolgt über Fenster und Tore 
an der Nord- und Südseite sowie einen Dunstkamin. 

Bei der betrachteten Entwicklungsvariante können zusätzlich Emissionen im Bereich 
der geplanten Laufhofflächen auftreten. Nach Angaben durch den Betreiber soll der 
bestehende Milchviehstall an der West-, Süd-, und Ostseite um einen ca. 4 m breiten 
Laufhofbereich ergänzt werden (ca. 400 m²).  

Beim Festmistlager wird im Jahresmittel von einer emittierenden Grundfläche von 
35 m² ausgegangen. Aufgrund der geschlossenen Ausführung trägt die Flüssigmist-
lagerung nach den Ausführungen der VDI 3894 Blatt 1 [3] nicht in relevantem Um-
fang zur Geruchsemission bei. 

Für die Lagerung der Maissilage kann aufgrund der Abmessungen der Silagekammer 
von einer emittierenden Entnahmefläche von 20 m² ausgegangen werden. Bei der 
Lagerung der Grassilage schwankt die Entnahmefläche aufgrund der unterschied-
lichen Kammergrößen im Bereich von 10 m² bis 20 m². 
 

6.2 Emissionen und Ableitbedingungen 

6.2.1 Allgemeines 

Zur Abschätzung der Geruchsemissionen aus Tierhaltungen liegen in der VDI-Richt-
linie 3894 Blatt 1 [3] Emissionsfaktoren vor. Demnach ist bei Rinderställen von einem 
mittleren Emissionsfaktor von 12 GE/(s*GV) auszugehen2. 

Für die Lagerung des Festmistes wird auf Basis der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 [3] ein 
flächenspezifischer Geruchsstoffstrom von 3 GE/(m2*s) angesetzt. 

Bei der Silagelagerung kommt es zu Geruchsemissionen nach der Öffnung der Fahr-
silos und bei der fortlaufenden Entnahme von Silage. Nach VDI-Richtlinie 3894 
Blatt 1 [3] ist für die Anschnittflächen von Silage ein flächenspezifischer Geruchsstoff-
strom von 3 GE/(m2*s) für Maissilage und 6 GE/(m2*s) für Grassilage angegeben. 

                                                
2 Zur quantitativen Darstellung von Geruchsemissionen werden diese in sogenannten Geruchs-

einheiten (GE) angegeben, da eine Bewertung über eine chemische Identifizierung und Quan-
tifizierung der geruchsrelevanten Stoffe aufgrund der außerordentlich heterogenen Zusam-
mensetzung nicht möglich ist. Eine Geruchseinheit je Kubikmeter (1 GE/m³) stellt per Definition 
die Geruchsstoffkonzentration an der Geruchsschwelle dar, die bei 50 % einer definierten 
Grundgesamtheit, nämlich der Bevölkerung, zu einem Geruchseindruck führt. Der Median der 
individuellen Geruchsempfindlichkeit des Menschen dient sozusagen als Messinstrument. 
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In der VDI–Richtlinie 3894 Blatt 1 ist bisher noch kein Geruchsemissionsfaktor für 
Ausläufe enthalten. Daher wird zur Berücksichtigung von Ausläufen in der Entwick-
lungsvariante auf den Emissionsfaktor der sog. „Sächsischen Rinderregelung“ für 
Rinder-Ausläufe von 2,7 GE/(s*m2) [15] zurückgegriffen.  
 

6.2.2 Bestand 

Die aus den oben genannten Quellen ermittelten emissionstechnischen Daten für die 
bestehende Stallung und die Nebenanlage sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 aufgeführt. 

Tabelle 3. Emissionstechnische Daten der Stallungen des landwirtschaftlichen Betriebes auf 
Fl. Nr. 2010 im Bestand.  

 
 

Tabelle 4. Emissionstechnische Daten der Nebenanlage des landwirtschaftlichen Betriebes 
auf Fl. Nr. 2010 im Bestand. 

 
 

6.2.3 Entwicklungsvariante 

Die aus den oben genannten Quellen ermittelten emissionstechnischen Daten für die 
Stallung und die Nebenanlagen unter Berücksichtigung einer betrieblichen Entwick-
lung sind in Tabelle 5 und Tabelle 6 aufgeführt. 

Tierart Einzeltier-
masse
[GV]

Tierzahl 
(maximaler 

Besatz)

Tier-
masse
[GV]

Emissions-
faktor  

[GE/s*GV]

Geruchs-
emissionen

[MGE/h]

Milchkühe 1,2 60 72 12 3,11
0,19 15 3 12 0,12
0,6 17 10 12 0,44
0,4 8 3 12 0,14

Gesamt 100 88 3,81

Jungvieh 1 - 2 Jahre (weibl.)
Jungvieh 0,5 - 1 Jahr (weibl.)

Jungvieh < 6 Mon (m/w)

Fläche                                       Emissions-
faktoren

Geruchs-
emissionen

[m²]  [GE/s*m2] [MGE/h]
Fahrsilo (Mais) 20 3 0,22

20 6 0,43
Fahrsilo (Gras) 10 6 0,22
Festmistlager 35 3 0,38

Gesamt 0,65

Flächenquellen

Fahrsilo (Gras)
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Tabelle 5. Emissionstechnische Daten der Stallung des landwirtschaftlichen Betriebes auf Fl. 
Nr. 2010 für die betrachtete Entwicklungsvariante.  

 
 

Tabelle 6. Emissionstechnische Daten der bestehenden Nebenanlage des landwirtschaft-
lichen Betriebes auf Fl. Nr. 2010 im Bestand. 

 

 
 

6.3 Angesetzte Betriebszeiten 

Für die Ausbreitungsrechnung wird für beide untersuchten Varianten (Bestand und 
betriebliche Entwicklungsvariante) von einem ganzjährigen Betrieb der Milchvieh-
haltung ausgegangen. Die Emissionsdauer ergibt sich somit zu 8.760 h/a. Gleiches 
gilt für das Festmistlager, das Fahrsilo mit Mais sowie den Laufhof (nur in der Ent-
wicklungsvariante vorhanden). Für die Fahrsilokammern zur Lagerung von Grassila-
gen, werden die Emissionszeiten anteilig zu den zu erwartenden Entnahmezeiten 
angesetzt. Im Bestand ergibt sich daraus für die größere Kammer eine Emissionszeit 
von ca. 7 Monaten und für die drei kleineren Kammern von 5 Monate. Da in der be-
trachteten Entwicklungsvariante die beiden Fahrsilokammern für die Grassilage die 
gleichen Abmessungen aufweisen, wurden für diesen Fall für beide Kammern eine 
gemeinsame Ersatzquelle mit ganzjähriger Emissionsdauer definiert. 
 

6.4 Modellierung der Emissionsquellen 

6.4.1 Bestandsfall 

In Abbildung 4 ist die räumliche Lage der Emissionsquellen dargestellt, wie sie im vor-
liegenden Fall für den landwirtschaftlichen Betrieb im Bestand in der Ausbereitungs-
rechnung berücksichtig wurden. Tabelle 8 fasst die im Modell angesetzten Quell-
parameter zusammen. 

Tierart Einzeltier-
masse
[GV]

Tierzahl 
(maximaler 

Besatz)

Tier-
masse
[GV]

Emissions-
faktor  

[GE/s*GV]

Geruchs-
emissionen

[MGE/h]

Milchkühe 1,2 60 72 12 3,11
0,6 17 10 12 0,44
0,4 8 3 12 0,14
0,19 15 3 12 0,12

Gesamt 100 88 3,81
Jungvieh < 6 Mon (m/w)

Jungvieh 1 - 2 Jahre (weibl.)
Jungvieh 0,5 - 1 Jahr (weibl.)

Fläche                                       Emissions-
faktoren

Geruchs-
emissionen

[m²]  [GE/s*m2] [MGE/h]
Fahrsilo (Mais) 20 3 0,21

20 6 0,42
Laufhof 400 2,7 3,89
Festmistlager 35 3 0,38

Flächenquellen

Fahrsilo (Gras)
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Abbildung 4. Lage der Emissionsquellen für den landwirtschaftlichen Betrieb im Bestand. 

 
Die nachfolgende Tabelle 7 zeigt die Zuordnung der Quellen des landwirtschaftlichen 
Betriebs auf der Fl. Nr. 2010 der Gemarkung Peiss. 

Tabelle 7.  Zuordnung der Emissionsquellen für den landwirtschaftlichen Betrieb im Bestand. 

Quellennummer Bezeichnung 
QUE_1 bis QUE_5 Milchviehstall 

QUE_6 und QUE_9 Grassilage 

QUE_7 Festmistlager 

QUE_8 Maissilage 

QUE_10 bis QUE_12 Jungviehstall 
 
Im Rahmen der Ausbreitungsrechnung wurden die stallspezifischen Geruchsemis-
sionen anteilig auf die Lüftungsöffnungen verteilt. Bei der Milchviehstallung wurden 
40 % der Stallemissionen dem First (QUE_2), je 20% den Traufseiten (QUE_1 und 
QUE_3) und je 10 % den Giebelseiten (QUE_4 und QUE_5) zugeordnet.  
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Für den Jungviehstall wurden 20 % der Emission auf den Dunstkamin (QUE_10) und 
jeweils 40 % auf die Öffnungen in der Nord- und Südseite (QUE_11 und QUE_12) 
verteilt. 

Die relevanten modellspezifischen Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung für den 
landwirtschaftlichen Betrieb im Bestand sind in der nachfolgenden Tabelle 8 darge-
legt. 

Tabelle 8.  Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung für den Bestand. 

 
 
 

6.4.2 Entwicklungsvariante 

In Abbildung 5 ist die räumliche Lage der Emissionsquellen dargestellt, wie sie im 
vorliegenden Fall für die betrachtete Entwicklungsvariante in der Ausbereitungs-
rechnung berücksichtig wurden. Tabelle 10 fasst die im Modell angesetzten Quell-
parameter zusammen. 

id xq yq hq aq bq cq wq vq dq ds
QUE_1 4480685 5317152 1,5 0 45 1,5 -174,61 0 0 Traufseite Ost
QUE_2 4480675 5317151 9,5 44,82 0 0 276,46 0 0 Firstlüfter MV
QUE_3 4480666 5317129 1,5 0 24 1,5 -174,72 0 0 Traufseite West
QUE_4 4480670 5317151 0 0 10 4 -84,15 0 0 Nordseite Milchvieh
QUE_5 4480675 5317104 0 0 10 4 -84,06 0 0 Südseite Milchvieh
QUE_6 4480655 5317174 0 18,78 16,57 0 10,36 0 0 Grassilo Nord
QUE_7 4480654 5317121 0,5 13,67 5,1 0 226,74 0 0 Festmist
QUE_8 4480633 5317153 1,5 48,59 7,5 0 274,84 0 0 Maissilage
QUE_9 4480651 5317119 1,5 31,88 7,85 0 93,51 0 0 Grassilo Süd
QUE_10 4480637 5317220 10 0 0 0 0 0 0 Dunstkamin Jungvieh
QUE_11 4480639 5317225 0 0 12 3 98,05 0 0 Nordseite Jungvieh
QUE_12 4480630 5317208 0 0 12 3 -81,58 0 0 Jungvieh Südseite
Quellen-Parameter
id = Quelle Nr.
xq = X-Koordinate der Quelle
yq = Y-Koordinate der Quelle
hq = Höhe der Quelle [m]
aq = Länge in X-Richtung [m]
bq = Länge in Y-Richtung [m]
cq = Länge in Z-Richtung [m]
wq = Drehwinkel der Quelle [Grad]
vq = Abgasgeschw. der Quelle [m/s]
dq = Durchmesser der Quelle [m]
ds = Beschreibung (optional, kein AUSTAL2000-Parameter)
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Abbildung 5. Lage der Emissionsquellen des landwirtschaftlichen Betriebes für die betrachtete 
Entwicklungsvariante.  

 
Die nachfolgende Tabelle 9 zeigt die Zuordnung der Quellen des landwirtschaftlichen 
Betriebs auf der Fl. Nr. 2010 der Gemarkung Peiss für die betrachtete Entwicklungs-
variante. 

Tabelle 9.  Zuordnung der Emissionsquellen für den landwirtschaftlichen Betrieb in der ge-
planten Entwicklungsvariante. 

Quellennummer Bezeichnung 
QUE_1 bis QUE_5 Milchviehstall 

QUE_9 Grassilage 

QUE_7 Festmistlager 

QUE_8 Maissilage 

QUE_6, QUE_10, QUE_11 Laufhof 
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Im Rahmen der Ausbreitungsrechnung wurden die stallspezifischen Geruchsemis-
sionen anteilig auf die Lüftungsöffnungen verteilt. Bei der Milchviehstallung wurden 
40 % der Stallemissionen dem First (QUE_2), je 20% den Traufseiten (QUE_1 und 
QUE_3) und je 10 % den Giebelseiten (QUE_4 und QUE_5) zugeordnet.  

Die relevanten modellspezifischen Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung für den 
landwirtschaftlichen Betrieb sind in der nachfolgenden Tabelle 8 dargelegt. 

Tabelle 10.  Eingangsdaten der Ausbreitungsrechnung für die betrachtete Entwicklungs-
variante. 

 
 
 

6.5 Überhöhung 

Es wurde aufgrund der diffusen Emissionen kein mechanischer oder thermischer 
Auftrieb (Überhöhung) berücksichtigt. 

  

id xq yq hq aq bq cq wq vq dq ds
QUE_1 4480685 5317152 1,5 0 45 1,5 -174,61 0 0 Traufseite Ost MV
QUE_2 4480675 5317151 9,5 44,82 0 0 276,46 0 0 Firstlüfter MV
QUE_3 4480666 5317129 1,5 0 24 1,5 -174,72 0 0 Festmist
QUE_4 4480670 5317151 0 0 10 4 -84,15 0 0 Nordseite MV
QUE_5 4480675 5317104 0 0 10 4 -84,06 0 0 Südseite MV
QUE_7 4480654 5317121 0,5 13,67 5,1 0 226,74 0 0 Festmist
QUE_8 4480633 5317153 1,5 48,59 7,5 0 274,84 0 0 Maissilage
QUE_9 4480659 5317123 1,5 31,88 15,7 0 94,98 0 0 Grassilo Süd
QUE_6 4480662 5317129 0,5 29,34 4,42 0 275,71 0 0 Laufhof west
QUE_10 4480670 5317100 0,5 20,27 4,43 0 5,39 0 0 Laufhof Süd
QUE_11 4480696 5317103 0,5 49,89 5,22 0 95,85 0 0 Laufhof Ost
Quellen-Parameter
id = Quelle Nr.
xq = X-Koordinate der Quelle
yq = Y-Koordinate der Quelle
hq = Höhe der Quelle [m]
aq = Länge in X-Richtung [m]
bq = Länge in Y-Richtung [m]
cq = Länge in Z-Richtung [m]
wq = Drehwinkel der Quelle [Grad]
vq = Abgasgeschw. der Quelle [m/s]
dq = Durchmesser der Quelle [m]
ds = Beschreibung (optional, kein AUSTAL2000-Parameter)
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7 Meteorologische Eingangsdaten 
7.1 Auswahlkriterien und Eignung 

Allgemein ist die Windrichtungsverteilung an einem Standort primär durch die groß-
räumige Druckverteilung geprägt. Die Strömung in der vom Boden unbeeinflussten 
Atmosphäre (ab ca. 1.500 m über Grund) hat daher in Mitteleuropa ein Maximum bei 
südwestlichen bis westlichen Richtungen. Ein zweites Maximum, das vor allem durch 
die Luftdruckverteilung in Hochdruckgebieten bestimmt wird, ist bei Winden aus Ost 
bis Nordost vorherrschend. In Bodennähe, wo sich der Hauptteil der lokalen Aus-
breitung von Schadstoffen abspielt, kann die Windrichtungs- und Windgeschwindig-
keitsverteilung jedoch durch die topographischen Strukturen modifiziert sein. Im Be-
reich des Standorts ist eine kleinräumige Modifikation der Hauptwindrichtung vorhan-
den, da unebenes Gelände vorliegt. 

Zur Durchführung der Ausbreitungsrechnung ist nach Anhang 3 der TA Luft eine me-
teorologische Zeitreihe (AKTerm) mit einer stündlichen Auflösung zu verwenden, die 
für den Standort der Anlage charakteristisch ist. Die AKTerm enthält den für den 
Standort stündlichen Verlauf von Windgeschwindigkeit und –richtung sowie der Aus-
breitungsklassen für ein Jahr.  

Zur Beschreibung der meteorologischen Situation am Standort kann in einer ersten 
Näherung auf die synthetischen Windrosen [6], die für Bayern flächendecken vorlie-
gen, zurückgegriffen werden. Demnach sind am Standort insbesondere Winde aus 
südwestlichen bis westlichen sowie aus nordöstlichen Richtungen zu erwarten.  

Für die Immissionsprognose wurde die meteorologische Zeitreihe (AKTerm) der 
DWD Station am Standort Vogtareuth für das repräsentative Jahr 2008 (Bezugszeit-
raum: 2006 – 2012) [7] herangezogen. Im Vergleich mit den o. g. synthetischen 
Windrosen zeigen diese meteorologischen Daten für den Standort Dürrnhaar eine 
sehr gute Übereinstimmung. Die allgemeinen Stationsdaten der Messstation sind in 
Tabelle 11 aufgeführt. 

Tabelle 11.  Allgemeine Stationsdaten. 

Stations 
ID 

Name Geo. Länge 
 

[Grad] 

Geo. Breite 
 

[Grad] 

Stationshöhe 
 

[m] 

Geberhöhe ü. 
Grund 

[m] 
5249 Vogtareuth 12.18 47.95 464 10 

 
 

7.2 Beschreibung der meteorologischen Eingangsdaten 

Die Windrose für die Station in Vogtareuth für das Jahr 2008 ist in Abbildung 6 darge-
stellt. Die häufigsten Windrichtungen treten in südwestlichen bis westlichen Richtun-
gen auf. Das Sekundarmaximum befindet sich in nordöstlichen Richtungen. 

Die stärksten Winde treten überwiegend aus westlicher Richtung auf. Schwachwinde 
hingegen sind an Windrichtungen aus Nordost und Südwest gekoppelt. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit im repräsentativen Jahr 2008 beträgt 1,8 m/s, die 
Maximalgeschwindigkeit 14,1 m/s. 
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Abbildung 6.  Windrichtungshäufigkeitsverteilung DWD-Vogtareuth, 2008 [7]. 

 
Abbildung 7 zeigt die Windrichtungshäufigkeitsverteilung und die Häufigkeits-
verteilung der Windgeschwindigkeitsverteilung sowie der Ausbreitungsklassen nach 
TA Luft. Der Anteil der Schwachwinde (Windgeschwindigkeiten unter 1,4 m/s) liegt 
bei ca. 41 % der Jahresstunden. Stabile Ausbreitungssituationen (Ausbreitungsklas-
sen I und II), zu denen unter anderem die Inversionswetterlagen zählen, herrschen 
an über 48 % der Jahresstunden vor. An etwa 33 % der Jahresstunden treten die in-
differenten Ausbreitungssituationen der Klassen III/1 und III/2 auf, während die 
labilen Klassen IV und V an fast 14 % der Jahresstunden vorliegen. 
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Abbildung 7.  Häufigkeitsverteilung Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklassen, 
Vogtareuth (2008) [7]. 

 
Gemäß Anhang 3, Punkt 8 der TA Luft wurde für die Ausbreitungsrechnung eine me-
teorologische Zeitreihe (AKTerm) verwendet.  

Die vom Partikelmodell benötigten meteorologischen Grenzschichtprofile und die 
hierzu benötigten Größen  

- Windrichtung in Anemometerhöhe, 
- Monin-Obukhov-Länge, 
- Mischungsschichthöhe, 
- Rauhigkeitslänge, 
- Verdrängungshöhe 

wurden gemäß Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 und entsprechend den in Anhang 3 der 
TA Luft festgelegten Konventionen bestimmt. 
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Im Rahmen der Ausbreitungsrechnung wurde das Anemometer am Referenzpunkt 
mit den Gauß-Krüger Koordinaten 

RW 44 80 174 

HW 53 17 633 

positioniert, an dem eine freie Anströmung gewährleistet ist. 

Die Topographie des Untergrundes kann auf die bodennahen Luftschichten einen er-
heblichen Einfluss ausüben und durch ihr Relief das Windfeld nach Richtung und Ge-
schwindigkeit modifizieren. Es können sich wegen der unterschiedlichen Erwärmung 
und Abkühlung der Erdoberfläche lokale, thermische Windsysteme bilden. Besonders 
bedeutsam sind Kaltluftabflüsse, die bei sogenannten Strahlungswetterlagen als Fol-
ge nächtlicher Abkühlung auftreten können und einem Talverlauf abwärts folgen. 

Kaltluftabflüsse spielen vor allem bei bodennahen Emissionen eine Rolle. Die Ver-
teilung von Emissionen aus höheren Quellen (z. B. Schornsteine) werden dagegen 
durch Kaltluftabflüsse weniger beeinflusst bzw. erst dann, wenn die Schadstoffe in 
den Bereich der Kaltluftabflüsse, d. h. in Bodennähe, gelangen. Kaltluftabflüsse ha-
ben i. d. R. nur eine relativ geringe vertikale Ausdehnung. Kaltluftseen hingegen kön-
nen sich je nach Geländeprofil prinzipiell auch mit größeren vertikalen Höhen aus-
bilden.  

Im vorliegenden Fall können die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
bewaldeten Gebiete aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit grundsätzlich die Bil-
dung von Kaltluft zulassen. Das vorhandene Geländerelief lässt jedoch eine Kaltluft-
entstehung mit geringer Mächtigkeit erwarten. 

Auftretende Kaltluftabflüsse werden aufgrund der vorhandenen Geländeneigung in 
westliche bis nordwestliche Richtung abfließen. Abbildung 8 zeigt anhand des Gelän-
dereliefs die physikalisch möglichen Fließrichtungen der sich potentiell bildenden 
Kaltluft um den Anlagenstandort auf. 

Aufgrund der räumlichen Lage von Stallung und Bebauungsplangebiet ist nicht davon 
auszugehen, dass geruchsbelastete Kaltluft über den geplanten Geltungsbereich hin-
weg abfließen wird. 

Eine gesonderte Berücksichtigung von Kaltluftabflüssen in der Ausbreitungsrechnung 
ist daher im vorliegenden Fall aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich. 
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Abbildung 8.  Geländehöhen im Umgriff um den landwirtschaftlichen Betrieb (Standort der 
Hofstelle ist mit rotem Kreuz markiert) und pot. Fließrichtung der Kaltluft. Kartenhintergrund 
[19]). 
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8 Weitere Eingangsgrößen und Methoden 
8.1 Rechengebiet und räumliche Auflösung 

Das Beurteilungsgebiet nach GIRL Nr. 4.4.2 ist definiert als die Summe der Beurtei-
lungsflächen (Nr. 4.4.3), die sich vollständig innerhalb eines Kreises um den Emissi-
onsschwerpunkt mit einem Radius befinden, der dem 30fachen der Schornsteinhöhe 
entspricht. Als kleinster Radius sind 600 m zu wählen. 

Das Rechengebiet nach Nr. 7 in Anhang 3 der TA Luft ist definiert als Kreis um den 
Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhöhe beträgt. Gemäß 
Nummer 4.6.2.5 TA Luft ist bei Quellhöhen < 20 m ein Gebiet von mindestens 1 km 
Radius zu betrachten. 

Im vorliegenden Fall wurde das Rechengebiet so groß gewählt, das sowohl beide An-
forderungen erfüllt werden. Das Rechengebiet ist als ein rechteckiges Gebiet mit 
einer Kantenlänge von 2048 m x 2176,0m definiert. Das Rechengebiet ist in Abbil-
dung 9 dargestellt. 

Das Raster zur Berechnung der Immissionskonzentrationen wurde mit einem sechs-
fach geschachtelten Gitter festgelegt. Die Maschenweite im feinsten Netz wurde mit 
2 m festgelegt. Gemäß Ziffer 7 des Anhangs 3 der TA Luft wurde in größerer Ent-
fernung die Maschenweite mit 4 m, 8 m, 16 m, 32 m und 64 m proportional größer 
gewählt. Ort und Betrag der Immissionsmaxima können bei diesen Maschenweiten 
mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Die genaue Aufrasterung des 
Rechengitters kann der austal2000.log Datei im Anhang entnommen werden. 

Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert über ein vertikales Inter-
vall, das vom Erdboden bis zu einer Höhe von 3 m über dem Erdboden reicht, be-
rechnet. Sie ist damit repräsentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur. Die so 
für ein Volumen bzw. eine Fläche des Rechengitters berechneten Mittelwerte gelten 
als Punktwerte für die darin enthaltenen Aufpunkte. 
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Abbildung 9.  Rechengitter (grün) für die Ausbreitungsrechnung (Anemometerstandort blaues 
Dreieck, Beurteilungsgebiet gemäß GIRL blau und gemäß TA Luft orange umrandet). 

 

8.2 Rauigkeitslänge 

Die Bodenrauigkeit des Geländes wird durch eine mittlere Rauigkeitslänge z0 be-
schrieben. Sie ist nach Tabelle 14 in Anhang 3 der TA Luft aus den Landnutzungs-
klassen des CORINE-Katasters für ein kreisförmiges Gebiet um den Schornstein zu 
bestimmen, dessen Radius das 10fache der Bauhöhe des Schornsteins beträgt – bei 
diffusen Quellen ausgehend von einer Schornsteinhöhe von 10 m.  

Die auf der Basis von Geländenutzungsdaten errechnete und auf den nächstgele-
genen Tabellenwert gerundete Bodenrauigkeit ergibt sich zu z0 = 0,2 m. Im vorlie-
genden Fall spiegelt die errechnete Rauigkeitslänge die zu erwartende Rauigkeits-
länge gut wider. 
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Die Verdrängungshöhe d0 ergibt sich nach Nr. 8.6 in Anhang 3 der TA Luft im vorlie-
genden Fall aus z0  zu d0 = z0 *6. 

In der nachfolgenden Abbildung ist der Ausschnitt aus dem CORINE-Kataster im 
Umgriff um die Anlage dargestellt.  
 

 
Abbildung 10.  Ausschnitt aus dem CORINE-Kataster. 

 

8.3 Berücksichtigung von Bebauung und Gelände 

8.3.1 Bebauung 

Die Berücksichtigung der Gebäude im Rahmen einer Ausbreitungsrechnung erfolgt 
gemäß TA Luft in Abhängigkeit der Parameter Quellhöhe (bzw. Schornsteinhöhe), 
Gebäudehöhe und den entsprechenden Abständen zwischen Quellen und Gebäu-
den. Für den Fall boden- und gebäudenaher sowie diffuser Emissionen sind in der 
TA Luft keine Regelungen getroffen, so dass eine eindeutige Vorgehensweise aus 
dem Anhang 3 der TA Luft in diesem Fall nicht abgeleitet werden kann.  
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Aus fachlicher Sicht ist aber die Gebäudeumströmung mit Hilfe eines Windfeldmo-
dells zu berücksichtigen, wobei die Anwendbarkeit eines diagnostischen Windfeldmo-
dells zunächst nicht von vornherein gegeben ist. Durch Vergleichsrechnungen mit 
Windkanaldaten und durch verschiedene Validierungsuntersuchungen konnte die An-
wendbarkeit des hier eingesetzten diagnostischen Windfeldmodells TALdia jedoch 
auch außerhalb des in der TA Luft genannten Anwendungsbereiches nachgewiesen 
werden [10] - [12]. 

Abbildung 11 zeigt die Gebäuderasterung der in der Ausbreitungsrechnung berück-
sichtigten Gebäude. 

 
Abbildung 11.  Gebäuderasterung der Ausbreitungsrechnung. 

 

8.3.2 Gelände 

Einflüsse von Geländeunebenheiten auf die Ausbreitungsbedingungen sind zu be-
rücksichtigen, wenn im Rechengebiet Geländesteigungen von mehr als 1 : 20 und 
Höhendifferenzen von mehr als der 0,7-fachen Schornsteinbauhöhe auftreten. Hierzu 
können in der Regel diagnostische Windfeldmodelle eingesetzt werden, solange die 
Steigungen Werte von 1 : 5 nicht überschreiten und lokale (thermische) Windsysteme 
keine Rolle spielen.  
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Steigungen zwischen 0,05 und 0,20 liegen in 45,7 % des Rechengebietes vor. Stei-
gungen von mehr als 0,20 liegen im Rechengebiet in sehr geringem Umfang vor 
(0,02 %). 

Die mit dem mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodell TALdia berechneten 
Windfelder einen maximalen Divergenzfehler von 0,016 auf und erfüllen somit die 
Anforderungen an die Divergenzfreiheit nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 13 [4] 
(empfohlene Restdivergenz = 0,05; maximal zulässige Divergenz = 0,2). Eine Über-
prüfung mit einem erheblich aufwändigeren prognostischen Windfeldmodell erscheint 
daher aus fachlicher Sicht nicht geboten. 
 

 
Abbildung 12.  Geländesteigungen im Untersuchungsgebiet (Beurteilungsgebiet gemäß GIRL 
orange und gemäß TA Luft blau umrandet).  

 
Zur Berücksichtigung der Orografie bei der Berechnung des Windfeldes wurden die 
Höhendaten im Rechengebiet in Form eines Digitalen Geländemodells (DGM) in 
einer Rasterauflösung von 50 m zugrunde gelegt. 
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8.4 Verwendetes Ausbreitungsmodell 

Die Berechnungen wurden mit AUSTAL2000 in der Version 2.6.11-WI-x [8] durchge-
führt. 
 

8.5 Fluktuationsfaktor 

Mit den in Abschnitt 4 beschriebenen Geruchsstoffströmen und Quelldaten wurde die 
Geruchsstoffausbreitung mit einem Lagrange-Modell (Teilchen-Simulation) unter Ein-
beziehung der in Kapitel 2 beschriebenen meteorologischen Zeitreihe prognostiziert. 
Hierbei wird die den Kräften des Windfeldes überlagerte Dispersion der Stoffteilchen 
in der Atmosphäre durch einen Zufallsprozess simuliert. 

Für die Berechnung der Geruchsimmissionen wurde das im Ausbreitungsmodell nach 
TA Luft Anhang 3 (AUSTAL2000) integrierte Geruchsmodul verwendet [9]. Zur Be-
rechnung von Geruchsstunden wurde in das Ausbreitungsprogramm AUSTAL2000 
eine Beurteilungsschwelle cBS eingeführt. Danach liegt eine Geruchsstunde vor, wenn 
der berechnete Stundenmittelwert der Geruchsstoffkonzentration größer als die Beur-
teilungsschwelle cBS= 0,25 GE/m³ ist. 

Mit dieser Vorgehensweise wurde ein GIRL und TA Luft konformes Verfahren zur 
Prognose von Geruchsstoffimmissionen im Nahbereich niedriger Quellen gewählt. 
 

8.6 Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit 

Mit der Wahl der Qualitätsstufe 2 bei der Ausbreitungsrechnung wurde darauf geach-
tet, dass der Stichprobenfehler des Berechnungsverfahrens nicht zur systematischen 
Unterschätzung der Geruchsstundenhäufigkeiten beiträgt. Die Empfehlungen der 
VDI 3783, Bl. 13 [4] an die Qualitätskriterien für Geruchsausbreitungsrechnungen 
werden damit umgesetzt. 
 

8.7 Gewichtungsfaktoren 

Die Auswertung der Prognoseergebnisse erfolgt unter Berücksichtigung der in Tabel-
le 2 genannten Gewichtungsfaktoren. Für die Milchviehstallungen wurde der Ge-
wichtungsfaktor f = 0,4 verwendet.  

In Hinblick auf die Nebenanlagen von Tierhaltungen fehlt in der Nr. 4.6 der GIRL so-
wie in den entsprechenden Auslegungshinweisen der Verweis, ob sich die Gewich-
tungsfaktoren ausschließlich auf die Stallung beziehen oder ob diese Faktoren auch 
auf Nebenanlagen (Festmist- und Güllelager, Silagelagerung) übertragen und anzu-
wenden sind. Zu dieser offenen Auslegungsfrage der GIRL wurde vom LANUV im 
Rahmen einer Tagung am 25.11.2009 in Baden-Baden zur Anwendung der GIRL 
festgestellt, dass Silage-, Gülle- und Festmistlager wie die entsprechende Tierart zu 
bewerten sind. 
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9 Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung 
9.1 Beurteilungsrelevante Bereiche/Beurteilungspunkte 

Nachfolgend wird das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung dargestellt, wobei die 
rechnerisch zu erwartenden Geruchswahrnehmungshäufigkeiten in % der Jahres-
stunden betrachtet werden. 

Die Beurteilungsflächen sind gemäß GIRL Nr. 4.4.3 quadratische Teilflächen des 
Beurteilungsgebietes, deren Seitenlänge bei weitgehend homogener Geruchsbe-
lastung i. d. R. 250 m beträgt. Eine Verkleinerung der Beurteilungsfläche soll gewählt 
werden, wenn – wie im vorliegenden Fall – außergewöhnlich ungleichmäßig verteilte 
Geruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflächen zu erwarten sind. Aus die-
sem Grund erfolgt die Darstellung der Ergebnisse als Auswertung der Beurteilungs-
flächen mit einer Rasterauflösung von 25 m × 25 m. 

Im vorliegenden Fall sind als beurteilungsrelevante Bereiche die Baugrenzen inner-
halb des geplanten allgemeinen Wohngebietes heranzuziehen. 
 

9.2 Geruchsimmissions-Zusatzbelastung Bestand 

Die Kenngrößen für die prognostizierten, gewichteten Wahrnehmungshäufigkeiten 
des landwirtschaftlichen Betriebes im Bereich des geplanten allgemeinen Wohn-
gebiets sind in den nachfolgenden Abbildungen im Überblick und im Detail darge-
stellt. 
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Abbildung 13.  Gewichtete Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch Geruch (in % der Jah-
resstunden) durch den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Flurnummer 2010 (Gemarkung 
Peiss) im Bestand in der Schicht 0 - 3 m; geplanter Geltungsbereich orange umrandet. 
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Abbildung 14.  Gewichtete Kenngrößen für die Zusatzbelastung für Geruch (in % der Jahres-
stunden) durch den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Flurnummer 2010 (Gemarkung Peiss) 
im Bestand in der Schicht 0 - 3 m innerhalb des Geltungsbereichs (schwarz umrandet), 
Rasterauflösung 25 m × 25 m. 

 
Aus der Abbildung 16 zeigt sich, dass innerhalb des geplanten Geltungsbereiches 
Zusatzbelastungen durch Gerüche von maximal 0,06 (Geruchswahrnehmung an 6 % 
der Jahresstunden) prognostiziert werden. 
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9.3 Geruchsimmissions-Zusatzbelastung Entwicklungsvariante 

Die Kenngrößen für die prognostizierten, gewichteten Wahrnehmungshäufigkeiten 
des landwirtschaftlichen Betriebes im Bereich des geplanten allgemeinen Wohn-
gebiets unter Berücksichtigung einer betrieblichen Entwicklungsvariante sind in den 
nachfolgenden Abbildungen im Überblick und im Detail dargestellt. 
 

 
Abbildung 15.  Gewichtete Kenngrößen für die Zusatzbelastung durch Geruch (in % der Jah-
resstunden) durch den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Flurnummer 2010 (Gemarkung 
Peiss) unter Berücksichtigung einer möglichen Entwicklungsvariante in der Schicht 0 - 3 m; 
geplanter Geltungsbereich orange umrandet. 
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Abbildung 16.  Gewichtete Kenngrößen für die Zusatzbelastung für Geruch (in % der Jahres-
stunden) durch den landwirtschaftlichen Betrieb auf der Flurnummer 2010 (Gemarkung Peiss) 
unter Berücksichtigung einer möglichen Entwicklungsvariante in der Schicht 0 - 3 m innerhalb 
des Geltungsbereichs (schwarz umrandet), Rasterauflösung 25 m × 25 m. 

 
Aus der Abbildung 16 zeigt sich, dass innerhalb des geplanten Geltungsbereiches 
Zusatzbelastungen durch Gerüche von maximal 0,08 (Geruchswahrnehmung an 8 % 
der Jahresstunden) prognostiziert werden. 
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10 Vor- und Gesamtbelastung 
Im Umfeld um den geplanten Geltungsbereich finden sich neben dem betrachteten 
Milchviehbetrieb keine weiteren landwirtschaftliche Betriebe, die potentiell zu einer 
Erhöhung der Geruchsimmissionen auf den beurteilungsrelevanten Flächen beitra-
gen können. 

Da durch weitere Emittenten kein relevanter Beitrag zur Vorbelastung zu erwarten ist, 
spiegelt die prognostizierte Zusatzbelastung (siehe Kapitel  9.2 und 9.3) die Gesamt-
belastung wider.  

Aus den Berechnungen zeigt sich, dass der geplante Geltungsbereich in einem Be-
reich liegt, in dem mit dem Auftreten von Gerüchen aus der Tierhaltung gerechnet 
werden muss. Innerhalb der für eine Bebauung vorgesehenen Baugrenzen werden 
unter Berücksichtigung einer möglichen betrieblichen Entwicklung Wahrnehmungs-
häufigkeiten von 0,04 (4 % der Jahresstunden) bis maximal 0,08 (8 % der Jahres-
stunden) prognostiziert. Der im vorliegenden Fall herangezogene Beurteilungswert 
der GIRL für Allgemeine Wohngebiete im Übergang zum Dorfgebiet von bis zu 0,15 
(15 % der Jahresstunden) wird somit eingehalten. 

Durch das Heranrücken der Wohnbebauung innerhalb des geplanten Geltungsbe-
reichs kann eine Einschränkung der Entwicklungsfähigkeit des landwirtschaftlichen 
Betriebs nicht vollkommen ausgeschlossen werden.  

Da der zulässige Beurteilungswert für Allgemeine Wohngebiete im Übergang zum 
Dorfgebiet von bis zu 0,15 (15 % der Jahresstunden) ca. zur Hälfte ausgeschöpft 
wird, wird die Entwicklungsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs durch den ge-
planten Bebauungsplan Nr. 34 jedoch nicht in unzulässiger Weise eingeschränkt. 

Aus gutachtlicher Sicht kann der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 34 „Dürrnhaar, 
östlich der Kirchfeldstraße“ zugestimmt werden. 
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Anhang A 

austal200.log-Datei der Ausbreitungsrechnung; Auszug 
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2019-07-22 17:57:05 --------------------------------------------------------- 
TalServer:C:\Austal\P2_22992_2019-07-22_wns_m148355_B-Plan34_03_Planfall_02 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   Arbeitsverzeichnis: C:/Austal/P2_22992_2019-07-22_wns_m148355_B-Plan34_03_Planfall_02  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 
Das Programm läuft auf dem Rechner "W3611". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> ti "M149355_wns"                            'Projekt-Titel 
> gx 4480667                                  'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> gy 5317136                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> z0 0.20                                     'Rauigkeitslänge 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az "Vogtareuth_2008_DWD_04556.akt"          'AKT-Datei 
> xa -493.00                                  'x-Koordinate des Anemometers 
> ya 497.00                                   'y-Koordinate des Anemometers 
> dd 2            4            8            16           32           64           'Zellengröße (m) 
> x0 -132         -168         -192         -384         -768         -1024        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 100          72           52           50           48           32           'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -116         -136         -224         -416         -768         -1152        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 130          86           56           50           48           34           'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> nz 11           26           26           26           26           26           'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 
> os +NOSTANDARD+SCINOTAT 
> hh 0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 
700.0 800.0 1000.0 1200.0 1500.0 
> gh "M149355_wns.grid"                       'Gelände-Datei 
> xq 18.29       8.21        -1.28       3.41        8.08        -13.49      -34.37      -8.37       -4.76       2.64        28.73 
> yq 15.80       14.51       -7.15       15.21       -31.51      -15.03      17.20       -13.48      -6.90       -35.55      -32.97 
> hq 1.50        9.50        1.50        0.00        0.00        0.50        1.50        1.50        0.50        0.50        0.50 
> aq 0.00        44.82       0.00        0.00        0.00        13.67       48.59       31.88       29.34       20.27       49.89 
> bq 45.00       0.00        24.00       10.00       10.00       5.10        7.50        15.70       4.42        4.43        5.22 
> cq 1.50        0.00        1.50        4.00        4.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> wq -174.61     276.46      -174.72     -84.15      -84.06      226.74      274.84      94.98       275.71      5.39        95.85 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000 
> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> odor_040 211.11111   422.22222   211.11111   105.55556   105.55556   105.55556   61.111111   116.66667   324         
216.11111   540 
> rb "poly_raster.dmna"                       'Gebäude-Rasterdatei 
============================== Ende der Eingabe ============================= 
 
>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)! 
 
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 
Die maximale Gebäudehöhe beträgt 11.0 m. 
>>> Die Höhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Gebäudehöhe für i=39, j=72. 
>>> Dazu noch 3332 weitere Fälle. 
 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.05 (0.05). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.08 (0.06). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.06 (0.06). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.24 (0.24). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.26 (0.20). 
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Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 6 ist 0.18 (0.15). 
Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 
 
AKTerm "C:/Austal/P2_22992_2019-07-22_wns_m148355_B-
Plan34_03_Planfall_02/Vogtareuth_2008_DWD_04556.akt" mit 8784 Zeilen, Format 3 
Es wird die Anemometerhöhe ha=8.8 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 100.0 %. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme AKTerm   fd56428e 
 
Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2). 
Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2). 
 
============================================================================= 
[….] 
============================================================================= 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 1.000e+002 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -21 m, y=  -25 m (1: 56, 46) 
ODOR_040 J00 : 1.000e+002 %     (+/-  0.0 ) bei x=  -21 m, y=  -25 m (1: 56, 46) 
ODOR_MOD J00 :  40.0 %     (+/-  ?   ) bei x=  -21 m, y=  -25 m (1: 56, 46) 
============================================================================= 
 
2019-07-23 09:05:07 AUSTAL2000 beendet. 
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